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teilnehmen, verdanken die Herren Kritiker den An-
niesenden ihre Leistungen und die Jnnehaltung
der geforderten guten Disziplin, so daß um 10,40
der offizielle Schluß der liebung verkündet werden

konnte.

Zum Schlüsse noch empfange jedermann, der zum
Gelingen dieser liebung das seinige beitrug den besten

Dank. Es sei auch der tit. Direktion der lietlibergbahn
für das sehr loyale Entgegenkommen an dieser Stelle
die vollste Anerkennung zugesichert.

Unkcillvsrlicksrung 6er Samariter.

Jil Ergänzung der Berichterstattung über die Delegiertenversammlnng in Thalwil wird
uns noch folgendes mitgeteilt t

Der Zentralvorstand hat mit mehreren Versicherungsgesellschaften Verhandlungen zur
Erlangung von günstigen Bedingungen angeknüpft und kann ihnen jetzt die Schweizerische
Unfallversicherungs-A.-G. in Winterthur und die Allgemeine Unfall- und

Haftpflichtversicherungs-A.-G. Zürich zum Abschlüsse von Verträgen besonders

empfehlen.

Beide Gesellschaften stellen gleichlautende Offerten.
1. Versicherung für einzelne Uebungen.

Prämie: 19 Cts. pro Kopf und pro eintägige Uebung. Leistungen der Gesell-
schaftcn: Fr. 1999 bei Todesfall, Fr. 1999 bei Ganzinvalidität. Fr. 1 Taggeld und

Vergütung der Heilungskosten.
Bei 39 Cts. Prämie werden die dreifachen Beträge ausgerichtet.

2. Versicherung für die gesamte freiwillige Hülfstätigkeit,
l I a h r e s v e r s i ch e r u n g

Prämie: 59 Cts. pro Kopf und pro Jahr. Leistungen der Gesellschaften:
Fr. 1999 bei Todesfall. Fr. 2999 bei Ganzinvalidität. Fr. 1 Taggeld lohne Vergütung
der Heilungskosten).

Bei einer Prämie von 79 Cts. wird das Taggeld auf Fr. 2. — erhöht, die übrigen

Leistungen bleiben dieselben, bei einer Prämie von Fr. 1 werden alle Beträge verdoppelt.

3. Allgemeine Bemerkungen.
->) In allen Fällen wird das Taggeld auf die Dauer von 299 Tagen ausgerichtet,

b) Sektionen, welche einen Vertrag nach Nr. 2 abschließen wollen, müssen mit ihren

sämtlichen aktiven Mitgliedern der Versicherung beitreten,

ch Die Versicherung unter Nr. 2 erstreckt sich nicht nur auf die vom Verein als obligatorisch

erklärten Uebungen zc., sondern auch auf die von einzelnen Mitgliedern in Unglücks-

fällen gewährte Hülfeleistung, selbst wenn diese Hülfeleistnng nicht ans einen besondern

Auftrag des Vereins folgte,
cl) Die Prämienzahlung und das Meldewesen geschieht direkt an die Gesellschaften j für

jede Sektion, die eine Versicherung eingeht, wird eine besondere Police ausgestellt.

Der Zentralvorstand befaßt sich nicht mit der Vermittlung von Ab-
schlüsseln

ch Sektionen, die eine Versicherung einzugehen wünschen, wollen sich an die Vertreter

der genannten Gesellschaften, oder an deren Direktionen selbst wenden.
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